
Anlage 3a
zu VV zu § 44

(VV-K Nr. 5.1 - ANBest-K)

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K)

Die ANBest-K enthalten Nebenbestimmungen (Bedingungen und 
Auflagen) im Sinne § 36 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG M-V) sowie notwendige Erläuterungen. Die Nebenbestimmungen 
sind als Bestandteil des Zuwendungsbescheids verbindlich, soweit im 
Zuwendungsbescheid nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
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1. Anforderung und Verwendung der Zuwendung

1.1 Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid 
bestimmten Zwecks verwendet werden. Die Zuwendung ist wirtschaftlich 
und sparsam zu verwenden.

1.2 Alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen 
(insbesondere Zuwendungen, Leistungen Dritter) und der Eigenanteil des 
Zuwendungsempfängers sind als Deckungsmittel für alle mit dem 
Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben einzusetzen. Der 
Finanzierungsplan (aufgegliederte Berechnung der mit dem Zuwendungs-
zweck zusammenhängenden Ausgaben mit einer Übersicht über die 
beabsichtigte Finanzierung) ist hinsichtlich des Gesamtergebnisses 
verbindlich. Die einzelnen Ausgabeansätze dürfen um bis zu 20 v. H. 
überschritten werden, soweit die Überschreitung durch entsprechende 
Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann.

Bei Hochbauten sind Einzelansätze im Sinne dieser Vorschrift die Kosten-
gruppen 100 bis 700 der DIN 276. Beruht die Überschreitung eines Ausga-
beansatzes auf behördlichen Bedingungen oder Auflagen, insbesondere 
im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens, sind innerhalb des Gesamter-
gebnisses des Finanzierungsplans auch weitergehende Abweichungen 
zulässig. Die Sätze 2 bis 5 finden bei Festbetragsfinanzierung keine 
Anwendung.

1.3 Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher angefordert werden, als 
sie innerhalb von drei Monaten nach der Auszahlung für fällige Zahlungen 
im Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt wird. Die Anforderung jedes 
Teilbetrags muss die zur Beurteilung des Mittelbedarfs erforderlichen 
Angaben enthalten. Im Übrigen darf die Zuwendung wie folgt in Anspruch 
genommen werden:
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1.3.1 bei Anteil- oder Festbetragsfinanzierung jeweils anteilig mit etwaigen 
Zuwendungen anderer Zuwendungsgeber und den vorgesehenen eigenen 
und sonstigen Mitteln des Zuwendungsempfängers, 

1.3.2 bei Fehlbedarfsfinanzierung, wenn die vorgesehenen eigenen und 
sonstigen Mittel des Zuwendungsempfängers verbraucht sind. Wird ein zu 
deckender Fehlbedarf anteilig durch mehrere Zuwendungsgeber finanziert, 
so darf die Zuwendung jeweils nur anteilig mit den Zuwendungen der 
anderen Zuwendungsgeber angefordert werden.

1.4 Zahlungen vor Empfang der Gegenleistung dürfen nur vereinbart oder 
bewirkt werden, soweit dies allgemein üblich oder durch besondere 
Umstände gerechtfertigt ist.

1.5 Der Zuwendungsbescheid kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden, wenn sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht zu 
erreichen ist.

2. Vorläufigkeit

Sofern einzelne Bestimmungen im Zuwendungsbescheid vorläufig 
erlassen werden, wird über diese erst im Schlussbescheid endgültig 
entschieden, im Übrigen wird durch Rücknahme oder Widerruf (§§ 48, 49 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz) korrigiert.

3. Vergabe von Aufträgen

Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind 
die nach dem Gemeindehaushaltsrecht anzuwendenden 
Vergabegrundsätze zu beachten (§ 29 Gemeindehaushaltsverordnung, 
§ 21 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, § 9 Mittelstandsförderungsgesetz).
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4. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände

Gegenstände, die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks erworben oder 
hergestellt werden, sind für den Zuwendungszweck zu verwenden und 
sorgfältig zu behandeln. Der Zuwendungsempfänger darf über sie vor 
Ablauf der im Zuwendungsbescheid festgelegten zeitlichen Bindung nicht 
anderweitig verfügen.

5. Mitteilungspflichten des Zuwendungsempfängers

Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungs-
behörde anzuzeigen, soweit

5.1 er nach Vorlage des Finanzierungsplans - auch nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises - weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei 
anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn er 
- ggf. weitere - Mittel von Dritten erhält,

5.2 sich eine Ermäßigung der zuwendungsfähigen Ausgaben um mehr als 
5 v. H. oder mehr als 5 000 Euro ergibt,

5.3 der Zuwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung 
maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

5.4 sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

5.5 die abgerufenen oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von drei 
Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des 
Zuwendungszwecks verbraucht werden können,

5.6 Gegenstände vor Ablauf der zeitlichen Bindung (Nummer 4) nicht mehr 
entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht mehr benötigt 
werden.

6. Nachweis der Verwendung

6.1 Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb von sechs Monaten nach 
Erfüllung des Zuwendungszwecks (bei Baumaßnahmen ist der Zuwen-
dungszweck mit der Fertigstellung oder dem Beginn der Benutzung erfüllt), 
spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum 
folgenden Monats, der Bewilligungsbehörde bzw. der im Zuwendungsbe-
scheid genannten Stelle nachzuweisen (Verwendungsnachweis). Kann 
innerhalb dieser Frist eine Maßnahme nicht abgerechnet werden, so ist auf 
Verlangen der Bewilligungsbehörde ein Zwischennachweis in Form des 
Verwendungsnachweises zu erstellen. Der Verwendungsnachweis bzw. 
der Zwischennachweis gilt ggf. gleichzeitig als Antrag auf Auszahlung des 
Restbetrags bzw. der Schlussrate. Bei längerfristigen Maßnahmen sind 
ebenfalls Zwischennachweise in Form des Verwendungsnachweises nach 
Maßgabe des Bewilligungsbescheids zu erbringen.



Anlage 3a
zu VV zu § 44
(VV-K Nr. 5.1 - ANBest-K)

6.2 Der Verwendungsnachweis bzw. der Zwischennachweis besteht aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis.

6.3 In dem Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das 
erzielte Ergebnis darzustellen. Dem Sachbericht sind die Berichte der vom 
Zuwendungsempfänger beteiligten technischen Dienststellen beizufügen.

6.4 In dem zahlenmäßigen Nachweis sind die Einnahmen und Ausgaben 
entsprechend der Gliederung des Finanzierungsplans summarisch 
auszuweisen. Der Nachweis muss alle mit dem Zuwendungszweck 
zusammenhängenden Einnahmen (Zuwendungen, Leistungen Dritter, 
eigene Mittel) und Ausgaben enthalten. Soweit der Zuwendungsempfänger 
die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug hat, dürfen nur die Entgelte (Preise 
ohne Umsatzsteuer) berücksichtigt werden.

6.5 Der Zuwendungsempfänger hat die Originalbelege (Einnahme- und 
Ausgabebelege) über die Einzelzahlungen, die Verträge über die Vergabe 
von Aufträgen und alle sonstigen mit der Zuwendung
zusammenhängenden Unterlagen fünf Jahre nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises aufzubewahren, sofern nicht nach anderen 
Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist bestimmt ist.

6.6 Darf der Zuwendungsempfänger zur Erfüllung des Zuwendungszwecks 
Mittel an Dritte weiterleiten, sind die von den empfangenden Stellen ihm 
gegenüber zu erbringenden Verwendungs- und Zwischennachweise dem 
Verwendungsnachweis oder Zwischennachweis nach Nummer 6.1 
beizufügen.

7. Prüfung der Verwendung

7.1 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Belege und sonstige 
Geschäftsunterlagen zur Prüfung anzufordern sowie die Verwendung 
durch örtliche Erhebungen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen. Der 
Zuwendungsempfänger hat die erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten 
und die notwendigen Auskünfte zu erteilen. In den Fällen der Nummer 6.6 
sind diese Rechte der Bewilligungsbehörde auch dem Dritten gegenüber 
auszubedingen.

7.2 Beträgt die Zuwendung 250 000 Euro oder mehr, kann der 
Zuwendungsgeber verlangen, dass Verwendungsnachweise durch 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder Steuerbevollmächtigten vorgeprüft 
werden. Statt diesen kann der Zuwendungsempfänger sich auch einer 
eigenen Prüfungseinrichtung bedienen, soweit die Wahrnehmung der 
eigenen pflichtigen Aufgaben der Prüfungseinrichtung nicht gefährdet ist.

7.3 Der Landesrechnungshof ist berechtigt, bei allen Zuwendungsempfängern 
zu prüfen (§ 91 LHO).
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8. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung

8.1 Die Zuwendung ist zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach 
Verwaltungsverfahrensrecht (insbesondere §§ 48, 49 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz) mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgenommen oder widerrufen worden oder sonst unwirksam 
geworden ist.

Zu Nummer 8.1
Dies gilt insbesondere, wenn
- die Zuwendung durch unrichtige oder 

unvollständige Angaben erwirkt worden ist,
- die Zuwendung nicht oder nicht mehr für den vorgesehenen Zweck 

verwendet wird.

8.2 Ein Widerruf mit Wirkung für die Vergangenheit kann auch in Betracht 
kommen, soweit der Zuwendungsempfänger

8.2.1 die Zuwendung nicht innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für 
fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks verwendet oder

8.2.2 Auflagen nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt, 
insbesondere den vorgeschriebenen Verwendungsnachweis nicht 
rechtzeitig vorlegt sowie Mitteilungspflichten (Nummer 5) nicht rechtzeitig 
nachkommt.

8.3 Die ausgezahlte Zuwendung ist zu erstatten, soweit die im 
Schlussbescheid festgesetzte Zuwendungshöhe die im 
Zuwendungsbescheid bewilligte vorläufige Höhe unterschreitet.

8.4 Der Erstattungsbetrag ist nach Maßgabe des § 49a Absatz 3 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz mit fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches Gesetzbuch jährlich zu verzinsen.

8.5 Werden Zuwendungen nicht innerhalb von drei Monaten nach der 
Auszahlung für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszwecks 
verwendet und wird der Zuwendungsbescheid nicht zurückgenommen 
oder widerrufen, können für die Zeit von der Auszahlung bis zur 
zweckentsprechenden Verwendung ebenfalls Zinsen in Höhe von fünf 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz nach § 247 Bürgerliches 
Gesetzbuch jährlich verlangt werden.


